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Verfahre nshinwei s e: 

Die Geweindp Ba d FUss i n hat mi t Besch lu ss des Baua ussch usses vom
•

•• ~ .9,.S.E~ ,. ~~. .• d i e .!A :. Änderu ng des Beba uu ngsplanes im vere i n-
fachte n Verfahre n nac h § 13 Ba uGB a l s Satzung beschlossen . 
Anregungen wurden h i erzu ni c ht vorgetragen . 

'2 O. SEP, 1010
Bad Füssln .... Geme i nde Bad FOssinq 

1~&Jr 
1 '. Bü r 

0 , :0: d " " 't B "d " '20.SEP.2010 " § 10 B "81 e ,1"\ n eru n 9 wu r (I e mI e.9 run u n 9 am ••• ••• • •• •••• qem • au 11 

öffentlich ausgelegt . , 
D· A ·· 1 " . " t " 2O. SEP. 2010 tOb l' h d . h A '"h1le us eg ung 1$ am .. .. ...... .. . or S IC . ure . nsc 89 an aer 
mtst~(el be k an n tgem~c h t worde n. Di e Änderung des Bebauu ngspla nes 

ist damit nach § 10 8a uGB rechts verb ind l i ch . 

2O. SEP. 2010
Bad Füssi ng , Ge me i nde Bad FU ss in g 

l\ ~u 
'-e-run dob ler 

1. BUrge rmeis t e r 



116. ÄNDERUNG MIT DECKBLATI NR. 17 

BEBAUUNGSPLAN "GARTENWOHNGEBIET" 

GEMEINDE BAD FÜSSING 

LANDKREIS PASSAU 

BEGRÜNDUNG: 

In dem bestehenden Wohn- und Geschäftshaus Sonnenstraße 4 + 6, FI. Nr. 679 Ge
markung Safferstetten, wurde im Dachgeschoss des Westflügels ein bestehender Dach
raum nachträglich als Wohnung ausgebaut. Fassaden- und Dachfenster waren vorhanden 
und in der Baugenehmigung vom 8.8.86, Nr. 445/86 enthalten. 

Lediglich die Nutzung als Wohnung und ein angebauter Balkon sind neu. Ein Bauantrag 
wurde im Mai 2009 eingereicht. Bai der Überprüfung des "Maßes der baulichen Nutzung" 
wurde eine geringe Überschreitung der zulässigen Werte festgestellt. 

Herr Dr. A. Haßfurter konnte eine Teilfläche von 420 m aus dem Nachbargrundstück FI. 
Nr. 680 erwerben. Die Gemeinde Bad Füssing hat in der Bauausschusssitzung am 
3.3.2010 die Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Gartenwohngebiet" in Aussicht gestellt. 

Das Maß der bau ~ichen Nutzung bezüglich Geschossflächenzahl [GFZ 1,0], der Grund
flächenzahl .[GRZ 0,35] und der Grünflächenzahl [GÜZ DA] bleibt unverändert. 

Würdigung der naturschutzrechtlichen Belange: 

Die zulässige GRZ von 0,35 wi rd durch diese Bebauungsplanänderung nicht verändert. Ein 

weiterer Ausgleichsbedarf ist desha lb nicht erforderlich. 


Die Grundzüge des Bebauungsplanes "Gartenwohngebiet" werden nicht berührt, daher 
1wilrd das vereinfachte Änderungsverfahren gem. § 13 BauGB angewandt. Die geringe 

Größe des Änderungsbereiches im Verhältnis zur Gesamtgröße des Geltungs-bereiches 
"Gartenwohngebiet" ist unbedeutend. 

BEARBEITUNGSVERMERK: 

Der Entwurf des Deckblattes wurde im Auftrag des Grundstückseigentümers Herrn Dr. A. 
Haßfurter aufgestellt. 

Bad Füssing, 16.07.2010 

Acehitekt & Stadtplane' \, \ I / 
Manfred F. Graw \}.A.. .W 
SonnenstraBe 4 
94EJ72 Bad Füssing 
Tel. 08531/29717 
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Anhang zur Begründung 

Umweltbericht in verkürzter Form für die 16. Änderung mit Deckblatt Nr. 17 des 
Bebauungsplanes "Gartenwohngebiet" der Gemeinde Bad Füssing. 

Der Geltungsbereich der 16. Änderung mit Deckblatt Nr. 17 umfasst die FI. Nr. 679 und 
680/1, Gemarkung Safferstetten an der Sonnen- bzw. Gartenstraße. die Grundstück
größen betragen 5.963,- m 2 für die FI·. Nr. 679 und 420,- m 2 für die FI. Nr. 680/1:. 
Gesamtgröße 6.383,- m2 . 

Auf dem Grundstück der FI. Nr. 679 besteht ein Baurecht durch den Ursprungsbebauungs
plan und 12. Änderung mit Deckblatt Nr. 13. 

Die Änderungen durch das Deckblatt 17 sind im Einzelnen: 

1. 	 Aus der FI. Nr. 680 wurde eine Teilfläche herausgelöst und ein Grundstück mit der 
FI. Nr. 680/1 gebildet. 

2. 	 Das Grundstück FI. Nr. 680/1 wird in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Gartenwohngebiet" mit einbezogen. 

3. 	 Die Grundstücksflächen aus FI. Nr. 679 und 680/1 bilden die Berechnungsgrund
lage für das Maß der baulichen Nutzung auf FI. Nr. 679. 

Die zulässige Art und das zulässige Maß der Nutzung sind unverändert. 

Eine zusätzliche negative Umweltauswirkung ist nicht zu erwarten. 

Bad Füssing, 16.07.2010 

Architekt & Stadtplaner 
Manfred F. Graw 
Sonnenstraße 4 
94072 Bad Füssing 
Tel. OB531/2 97 17 
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O . Planungsvoraussetzungen 
Bebauungsplan mit integriertem Grünorcungsplan 
Ein Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan wird 3ufgestellt. 

OC)ja o nein 

1 . Vorhabenstyp 

1.1 Art der baulichen Nutzung 
Es handelt sich beim Vorhaben um ein reines Wohngebiet (nach §3 BauNVO) 

oder um ein allgemeines Wohngebiet (nach § 4 BauNVO) . I 

~ja o nein 
AI1. des Vom.:Jbcns: 

.................................. 

;'2 Maß der baulichen Nutzung 
Die festgesetzte GRZ wird nicht größer als 0,30 sein oder die neu überbautet 

versiegelte Räche wird weniger als 40 % des Plnngebiels betragen. 

~ja o nein 

I 

, 

I2. Schutzgut Arten und Lebensräume 

2.1 Im Baugebiet negen nur Flächen. die eine geringe Bedeutung für Natur ~ja o nein 
und Landschaft haben; Rächen höherer Bedeutung. wie 

• Rächen nach den Listen 1b und 1c (siehe Anhang). 
• Schutzgebie te im Sinne der Abschnitte 111 und Wa BayNatSchG. 
• Gesetzlich geschützte Biotope bzw. Lebensstätten oder Waldflächen. 

werden nicht betroffen. 


2.2 Im Bebauungsplan sind geeignete Maßnahmen zur Durchgrünung und zur I1§ ja o nein 
Lebensraumverbesserung (vgl. z. B. Listen 2 und 3a) vorgesehen. M der "",~ur.nahmcn: 

.................................. 


3. Schutzgut Boden 

DerVersiegelungsgrad wird durch geeignete Maßnahmen 00 ja o nein 
(vgl. z. B. Listen 2 und 3a) begrenzt, M der Ma.tlt>Drmen: 

.GÜZ......Q..,..4. 
4. Schutzgut Wasser 

4.1 Es flegt ein ausreichender Flurabstand zum Grundwasser vor. !l\ja o nein 

Erläuterung: Die Baukörper werden nicht ins Grundwasser eindringen. ' 

4.2 Quenen und Quennuren. wasserlührende Schichten (Hangschichtwasser) ~ja o nein 
und regelmäßig überschwemmte Bereiche (Auenschutz) bleiben unberührt. 

~ja o nein 

vorgesehen. 
4.3 Im 8augebie t sind geeignete Maßnahmen zum Schutz des Wassers 

Art der M.lI1nahmen: 

Erläuterung: Eine möglichst flächige Versickerung. z. 8. durch begrünte ~agWa.s.'s.e.r.::
Rächen oder Versickerungsmuldcn. wird gewährleistet; private Ver1<ehrsnächen 

~ersickeru 9und Stenplätze erhalten wasserdurdllässige Beläge. 

5. Schutzgut Luft/Klima 

OClja o nein 

zugehörige Kaltluftentstehungsgebiete geachtet. 

Erläuterung: Durch die Bebauung wird weder eine Frischluftschneise noch 

ein zugehöriges Kaltluftentstehungsgebiet maßgeblich beeinträChtigt. 

Bel der Planung des Baugebietes wurde auf Frischluftschneisen und 

6. Schutzgut Landschaftsbild 

6.1 Das Baugebiet grenzt an ern~ bestehende Bebauung an. !l\ ja o nein 

6.2 Die Planung berücksichtigt exponierte und für das Lancschaftsbild oder die (1 ja o nein 
naturgebundene Erholung bedeutsame Bereiche. 

Erläuterung: Das Baugebiet beeinträchtigt weder exponierte. weithin sichtbare 
Höhenn1ckenIHanglagen noch kulturhistorische bzw. landschaftsprägende 

Bemente (z. B. Kuppe mit Kapel:e o. ä.); maßgebr.che Erhclungsräume werden 
berücksichtigt. 

ßja o nein6.3 Einbindung in die Landschaft: 
M der MaßnalVr,en: 

vorgesehen ( z. S , Ausbffdung eines grünen Ortsrandes, vgl. Z. S. Uste 4). 
Für die landschaftstypische Einbindung sind geeignete Maßnahmen 

.................... .............
~ 

Sind ~ Fragen mit .. ja" beantwortet, besteht kein weiterer Ausgleichsbedarf!I I 

::>elte j 


